
Beschluss  

 

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Richtlinie zur 
Empfängnisregelung und zum 
Schwangerschaftsabbruch (ESA-RL): Änderung 
in Abschnitt B „Empfängnisregelung“ hier: 
Regelungen zur postkoitalen Kontrazeption – 
„Pille danach“ 

Vom 21. April 2016 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 21. April 2016 
beschlossen, die Richtlinie zur Empfängnisregelung und zum Schwangerschaftsabbruch 
(ESA-RL) in der Fassung vom 10. Dezember 1985 (BAnz Nr. 60a vom 27.03.1986, zuletzt 
geändert am 21. Juli 2011 (BAnz Nr. 139, Seite 3251), wie folgt zu ändern: 

 

I. Im Abschnitt B Empfängnisregelung wird die Nummer 13 wie folgt neu gefasst:  
„Die Kosten für im Rahmen dieser Richtlinie verordnete Mittel zur Empfängnisverhütung 
sowie deren Applikation fallen nicht unter die Leistungspflicht der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Ausgenommen sind Versicherte bis zum vollendeten 20. 
Lebensjahr, sie haben Anspruch auf Versorgung mit verschreibungspflichtigen 
empfängnisverhütenden Mitteln. Dies gilt auch für nicht verschreibungspflichtige 
Notfallkontrazeptiva, soweit sie ärztlich verordnet werden.“ 

 

II. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger 
in Kraft. 

 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des 
Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 21. April 2016 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 
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